
 

 

 

Beitragszahler werden ab 1. Juli 2009 entlastet 
 

 
„Es ist gut für die Beitragszahler und die Konjunktur, dass der Steu-
eranteil an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
schneller als bisher vom Gesetzgeber geplant ausgebaut wird. Dies 
entlastet Versicherte und Arbeitgeber. Damit steigt der Steueranteil 
bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung auf rund 
sieben Prozent“, so Dr. Doris Pfeiffer, Vorsitzende des Vorstandes 
des GKV-Spitzenverbandes. 
  
Die Finanzsituation für die einzelnen Krankenkassen ändert sich da-
durch nicht. Die Höhe der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds 
ist unabhängig davon, ob der Gesundheitsfonds seine Mittel aus Bei-
trags- oder aus Steuergeldern erhält.  
 
Nun gilt es, die Eckdaten, wie z. B. die konjunkturell bedingten Min-
dereinnahmen aus Beiträgen, sorgfältig zu analysieren und bei der 
Festlegung des neuen Beitragssatzes mit einzubeziehen. Der Schät-
zerkreis, in dem die Fachleute des Bundesversicherungsamtes, des 
GKV-Spitzenverbandes und des Bundesgesundheitsministeriums sit-
zen, wäre dafür das geeignete Gremium. 
 
Hintergrund: 
 
Derzeit beträgt der Steueranteil bei der Finanzierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung bei einem Ausgabenvolumen von 
166,8 Mrd. Euro 4,0 Mrd. Euro. Im Jahr 2010 und in den folgenden 
Jahren soll der Steueranteil um jeweils 1,5 Mrd. Euro angehoben 
werden, bis schließlich 14,0 Mrd. Euro erreicht sind. Durch das jetzt 
angekündigte Konjunkturpaket erhöht sich der Steueranteil in die-
sem Jahr auf 7,0 Mrd. Euro und im Jahr 2010 auf 11,5 Mrd. Euro  
(6,0 Mrd. Euro aus dem Konjunkturpaket plus 5,5 Mrd. Euro aus der 
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bereits geplanten Erhöhung). Dies entspricht dann einem Steueran-
teil von rund sieben Prozent an dem Ausgabenvolumen der gesetzli-
chen Krankenversicherung.  
 
 
 

Der GKV-Spitzenverband ist der Verband aller gesetzlichen Kranken- 
und Pflegekassen. Als solcher gestaltet er den Rahmen für die gesund-
heitliche Versorgung in Deutschland; er vertritt die Kranken- und Pfle-
gekassen und damit auch die Interessen der 70 Millionen Versicherten 
und Beitragszahler auf Bundesebene gegenüber der Politik, gegenüber 
Leistungserbringern wie Ärzten, Apothekern oder Krankenhäusern. 
Der GKV-Spitzenverband übernimmt alle nicht wettbewerblichen Auf-
gaben in der Kranken- und Pflegeversicherung auf Bundesebene. Der 
GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
gemäß § 217a SGB V. 


